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wiß dem Vorgang sowohl zeitlich als auch durch seine nahe Ver­
wandtschaft mit Friedrich am nächsten stehende Autor ist Bischof 
Otto von Freising. Er berichtet - um 1157 — mehr beiläufig im Zu­
sammenhang der Schilderung von Friedrichs Bemühen um die Siche­
rung des Friedens im Reich während eines Regensburger Reichstages 
und im Konnex der Aufnahme von Verhandlungen mit Kaiser Manuel 
von Byzanz im Herbst des Jahres 1153, daß Friedrichs Ehe im März 
1153 in Konstanz durch päpstliche Legaten wegen bestehender Bluts­
verwandtschaft der Ehepartner geschieden worden sei: Rex ... non 
multo ante hec per apostolice sedis legatos ab uxore sua ob vinculum 
consanguinitatis separates fuerat. Auch Gunther von Pairis spricht et­
was später - um 1186/87 - in seinem Versepos Ligurinus vom päpstli­
chen Geheiß (papa iusserat) zur Scheidung Friedrichs von seiner er­
sten Gemahlin wie auch von der ehemaligen, mit einer cognata einge­
gangenen unerlaubten Verbindung Friedrichs und von einem discidi­
um, das mit göttlichem Ratschluß erfolgt sei9. Daß beide Autoren - 
Otto und Gunther - bei ihren Darlegungen auf einer nicht mehr er­
haltenen knappen Aufzeichnung Rainalds von Dassel über Friedrichs 
erste Regierungsjahre fußen sollen, gilt heute als widerlegt; vielmehr 
schrieb Gunther in Kenntnis des Werkes Bischof Ottos10. Deshalb 
kann man ohne Bedenken sagen, daß beide den Standpunkt des Kai­
serhofes widerspiegeln und somit lediglich ein für die Öffentlichkeit 
bestimmtes Bild dieser Angelegenheit - d.h. den „offiziellen Schei­
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